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Versicherungsbestätigung zur Frachtführer- und Speditions-Versicherung (F&S 2004)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der unterzeichnende Versicherer bestätigt hiermit, dass nach Maßgabe des Versicherungsvertrages und der folgenden 
Kennziffern eine Speditions-Versicherung derzeit eingedeckt ist.

Versicherungsnehmer:

Hollenhorst
Speditionsgesellschaft mbH
c/o Austrup
Niederstockumer Weg 18
48301 Nottuln

Mit-VN:
Hollenhorst GmbH & Co. KG
Industriestr. 7               
48301 Nottuln

Versicherungsschein-Nummer:

TH 401-3565171-0401112

Beitrag:

Der Beitrag zu diesem Versicherungsschein ist  
zur Zeit bezahlt.

Laufzeit der Police:

Beginn: 01.01.2000
Ablauf: 01.07.2012, mit der üblichen Verlängerung

Gegenstand der Versicherung:
(nicht angekreuzte Kästchen gelten als Verneinung)

Der Versicherungsvertrag zur Frachtführer- und Speditionsversicherung 2004 (F&S 2004) umfasst:
-  eine Haftungsversicherung des versicherten Spediteurs oder Logistikdienstleisters;
-  eine Güter2000-Güterschaden-Versicherung, die der Versicherungsnehmer als Vermittler zu Gunsten der
   Auftraggeber/ Partner von Verkehrsverträgen oder sonstigen Dritten gemäß ausdrücklichem Auftrag

   eindecken kann.

Nicht versichert sind Verträge, die ganz oder teilweise die Beförderung oder Lagerung von folgenden Gütern 
zum Inhalt haben: Zigaretten, Kunstgegenstände, Valoren, Edelsteine, echte Perlen, Geld, Dokumente, Urkun-
den, lebende Tiere, radioaktive Stoffe und Kernbrennstoffe (soweit  sie die gesetzlich zulässigen Freigrenzen 
übersteigen), Waffen und Munition (ausgenommen Jagd- und Sportwaffen und -munition), explosive Güter, Dro-
gen, Umzugsgut, zu bergende oder abzuschleppende Güter.

Versichert ist dabei die Haftung aus Verkehrsverträgen wie folgt:

F R A C H T F Ü H R E R   O D E R   S P E D I T E U R   I M   S E L B S T E I N T R I T T 
! Die Versicherung der Haftung als Frachtführer bzw. Spediteur im Selbsteintritt ist nicht vereinbart.
" Bei der Beförderungen in der Bundesrepublik Deutschland nach dem 4. Buch, 4. Abschnitt des

Handelsgesetzbuches (HGB) und den für Gütertransporte mit Kraftfahrzeugen auf der Straße 
marktüblichen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.

" Bei grenzüberschreitenden Gütertransporten mit Kraftfahrzeugen auf der Straße von/nach Österreich, 
der Schweiz, Liechtenstein, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Dänemark, nach dem 
Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR).

" Bei grenzüberschreitenden Gütertransporten mit Kraftfahrzeugen auf der Straße von/nach Österreich, 
Schweiz, Liechtenstein, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien, Grie-
chenland, Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Großbritannien, Irland, nach dem Überein-
kommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR).

" Bei grenzüberschreitenden Gütertransporten mit Kraftfahrzeugen auf der Straße innerhalb Europas 
ohne GUS-Staaten, nach dem Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Stra-
ßengüterverkehr (CMR).

! Bei grenzüberschreitenden Gütertransporten mit Kraftfahrzeugen auf der Straße innerhalb Europas 
inkl. GUS-Staaten, nach dem Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Stra-
ßengüterverkehr (CMR).
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S P E D I T E U R
" Innerhalb Europas (ohne GUS-Staaten) und der Türkei
! Weltweit
nach den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen und marktüblichen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“
z.B. Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp), Vertragsbedingungen für den Güterkraftverkehrs-
und Logistikunternehmer (VBGL).
! Eingeschlossen ist die Versicherung für Zoll- und Verbrauchssteuerabgaben.

L A G E R H A L T E R
! Derzeit nicht vereinbart.
" Nach marktüblichen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, z.B. Allgemeine Deutsche

Spediteurbedingungen (ADSp), Vertragsbedingungen für den Güterkraftverkehrs- und
Logistikunternehmer (VBGL), ausschließlich an folgenden Lagerorten:
Industriestr. 7, 48301 Nottuln mit einem Maximum von EUR 2.000.000,00
Industriestr. 1/Senderstr. 1 mit einem Maximum von EUR 1.000.000,00
Industriestr. 8, 48308 Senden mit einem Maximum von EUR 1.000.000,00
Lüdinghauserstr. 1, Dülmen mit einem Maximum von EUR 1.000.000,00

Konventionalstrafen sind nicht versichert.
________________________________________________________________________________

Grenzen der Versicherung:

Es gelten die Haftungsgrenzen der jeweils vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (ADSp / VBGL).

Die Haftungs-Versicherung ist je Schadenfall wie folgt begrenzt:

- bei verfügter Lagerung auf Euro 1.000.000,00;
- bei sonstigen Verkehrsverträgen auf Euro 2.000.000,00 oder einen Betrag von 2 SZR im Sinne von § 431 

Abs. 4 HGB pro Kilo Rohgewicht der Sendung, je nachdem welcher Betrag höher ist;
- bei der Haftung für Güterfolge- oder  Vermögensschäden auf Euro 250.000,00 je Schadenfall;

" Bei innerdeutschen Beförderungen leistet der Versicherer gemäß § 449 HGB in der vereinbarten Höhe für 
Verlust und Beschädigung von Gütern Ersatz, jedoch beschränkt auf höchstens 40 SZR für jedes Kilo-
gramm des Rohgewichtes der Sendung, die der Spediteur bzw. der Frachtführer zur Beförderung über-
nommen hat. Diese Vereinbarung ist nur dann Gegenstand des Versicherungsschutzes, wenn dieser Ab-
satz per Kreuz entsprechend gekennzeichnet ist. Die Vereinbarung gilt vorbehaltlich der rechtlichen Zuläs-
sigkeit.
Bei durchgehendem Frachtvertrag finden diese Bestimmungen auch für transportbedingte Zwischenlage-
rungen Anwendung, jedoch begrenzt im Rahmen der nachfolgenden Höchstersatzleistung.

Je Schadenereignis leistet der Versicherer höchstens EUR 5.000.000,00.
Die durch ein Ereignis mehreren Geschädigten entstandenen Schäden werden unabhängig von der Anzahl der 
Geschädigten und der Verkehrsverträge anteilmäßig im Verhältnis ihrer Ansprüche ersetzt, wenn sie zusammen 
die äußerste Grenze der Versicherungsleistung übersteigen.

Versicherer: Mannheimer Versicherung AG

Mannheim, den 06.06.2011
BE2/sg Dr. Kremer ppa. Löb

(Unterschrift des Versicherers)
Augustaanlage 66, 68165 Mannheim


